
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Florian Ritter SPD
vom 14.03.2016

Illegaler Waffenbesitz in Bayern IV

Aus aktuellen Recherchen der ARD und des SWR geht her-
vor, dass bundesweit bis zu 400 Neonazis im Besitz einer 
waffenrechtlichen Erlaubnis sind.

Daher frage ich die Staatsregierung:

1. a) Wie viele Personen in Bayern, die von der Staatsregie-
rung dem rechtsradikalen Spektrum zugeordnet wer-
den, sind im Besitz einer gültigen waffenrechtlichen 
Erlaubnis?

 b) Bei wie vielen dieser Personen war die Zugehörigkeit 
zum rechtsradikalen Spektrum bereits zum Zeitpunkt 
der Ausstellung der waffenrechtlichen Erlaubnis be-
kannt (bitte aufschlüsseln nach Jahr des Antrags, 
Regierungsbezirk, falls möglich Zuordnung zu rechts-
radikaler Gruppierung, Art der genehmigten waffen-
rechtlichen Erlaubnis und Art und Anzahl der geneh-
migten Waffen)?

 c) In wie vielen Fällen wurden seit 2010 in Bayern An-
träge auf Ausstellung einer waffenrechtlichen Erlaub-
nis von Personen, die von der Staatsregierung dem 
rechtsradikalen Spektrum zugeordnet werden, abge-
lehnt (bitte aufschlüsseln nach Jahr, Regierungsbe-
zirk, Anzahl abgelehnter Anträge)?

 
2. a) Wie viele Personen in Bayern, die von der Staatsregie-

rung dem linksradikalen Spektrum zugerechnet wer-
den, sind im Besitz einer gültigen waffenrechtlichen 
Erlaubnis?

 b) Bei wie vielen dieser Personen war die Zugehörigkeit 
zum linksradikalen Spektrum bereits zum Zeitpunkt 
der Ausstellung der waffenrechtlichen Erlaubnis be-
kannt (bitte aufschlüsseln nach Jahr des Antrags, 
Regierungsbezirk, falls möglich Zuordnung zu linksra-
dikaler Gruppierung, Art der genehmigten waffenrecht-
lichen Erlaubnis und Art und Anzahl der genehmigten 
Waffen)?

 c) Bei wie vielen Personen in Bayern, die von der Staats-
regierung dem linksradikalen Spektrum zugerech-
net werden, wurde der Antrag zur Ausstellung einer  
waffenrechtlichen Erlaubnis abgelehnt (bitte aufschlüs-
seln nach Jahr, Regierungsbezirk, Anzahl abgelehnter 
Anträge)?

 
3. a) Wie viele Personen in Bayern, die von der Staatsregie-

rung dem Spektrum der „Reichsbürgerideologie“ zuge-
rechnet werden, sind im Besitz einer gültigen waffen-
rechtlichen Erlaubnis?

 b) Bei wie vielen dieser Personen war die Zugehörigkeit 
zum Spektrum der „Reichsbürgerideologie“ bereits 

zum Zeitpunkt der Ausstellung der waffenrechtlichen 
Erlaubnis bekannt (bitte aufschlüsseln nach Jahr des 
Antrags, Regierungsbezirk, falls möglich Zuordnung 
zur Gruppierung der „Reichsbürgerideologie“, Art der 
genehmigten waffenrechtlichen Erlaubnis und Art und 
Anzahl der genehmigten Waffen)?

 c) Bei wie vielen Personen in Bayern, die von der Staats-
regierung dem Spektrum der „Reichsbürgerideologie“ 
zugerechnet werden, wurde der Antrag zur Ausstel-
lung einer waffenrechtlichen Erlaubnis abgelehnt (bitte 
aufschlüsseln nach Jahr, Regierungsbezirk, Anzahl 
abgelehnter Anträge)?

 
4. a) Wie viele Personen in Bayern, die von der Staatsre-

gierung dem islamfeindlichen Spektrum zugerechnet 
werden, sind im Besitz einer gültigen waffenrechtli-
chen Erlaubnis?

 b) Bei wie vielen dieser Personen war die Zugehörigkeit 
zum islamfeindlichen Spektrum bereits zum Zeitpunkt 
der Ausstellung der waffenrechtlichen Erlaubnis be-
kannt (bitte aufschlüsseln nach Jahr des Antrags, 
Regierungsbezirk, falls möglich Zuordnung zu islam-
feindlichen Gruppierungen, Art der genehmigten waf-
fenrechtlichen Erlaubnis und Art und Anzahl der ge-
nehmigten Waffen)?

 c) Bei wie vielen Personen in Bayern, die von der Staats-
regierung dem islamfeindlichen Spektrum zugerechnet 
werden, wurde der Antrag zur Ausstellung einer waf-
fenrechtlichen Erlaubnis abgelehnt (bitte aufschlüs-
seln nach Jahr, Regierungsbezirk, Anzahl abgelehnter 
Anträge)?

 
5. a) Wie viele Personen in Bayern, die von der Staatsregie-

rung dem Spektrum der organisierten Kriminalität (OK) 
zugerechnet werden, sind im Besitz einer gültigen waf-
fenrechtlichen Erlaubnis?

 b) Bei wie vielen dieser Personen war die Zugehörigkeit 
zum Spektrum der organisierten Kriminalität bereits 
zum Zeitpunkt der Ausstellung der waffenrechtlichen 
Erlaubnis bekannt (bitte aufschlüsseln nach Jahr des 
Antrags, Regierungsbezirk, falls möglich Hauptbetäti-
gungsfeld der OK, Bezug zu „Rockerkriminalität“, Art 
der genehmigten waffenrechtlichen Erlaubnis und Art 
und Anzahl der genehmigten Waffen)?

 c) Bei wie vielen Personen in Bayern, die von der Staats-
regierung dem Spektrum der organisierten Kriminalität 
zugerechnet werden, wurde der Antrag zur Ausstel-
lung einer waffenrechtlichen Erlaubnis abgelehnt (bitte 
aufschlüsseln nach Jahr, Regierungsbezirk, falls mög-
lich Hauptbetätigungsfeld der OK, Bezug zu „Rocker-
kriminalität“, Anzahl abgelehnter Anträge)?

 
6. a) Wie viele Personen in Bayern, die von der Staatsregie-

rung dem salafistischen bzw. dschihadistischen Spekt-
rum zugerechnet werden, sind im Besitz einer gültigen 
waffenrechtlichen Erlaubnis?
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 b) Bei wie vielen dieser Personen war die Zugehörigkeit 
zum salafistischen bzw. dschihadistischen Spektrum 
bereits zum Zeitpunkt der Ausstellung der waffenrecht-
lichen Erlaubnis bekannt (bitte aufschlüsseln nach 
Jahr des Antrags, Regierungsbezirk, falls möglich 
Zuordnung zu salafistischer bzw. dschihadistischer 
Gruppierung, Art der genehmigten waffenrechtlichen 
Erlaubnis und Art und Anzahl der genehmigten Waf-
fen)?

 c) Bei wie vielen Personen in Bayern, die von der Staats-
regierung dem salafistischen bzw. dschihadistischen 
Spektrum zugerechnet werden, wurde der Antrag zur 
Ausstellung einer waffenrechtlichen Erlaubnis abge-
lehnt (bitte aufschlüsseln nach Jahr, Regierungsbe-
zirk, Anzahl abgelehnter Anträge)?

 
7. a) Wie viele Personen in Bayern, die von der Staatsregie-

rung dem „ausländerextremistischen“ Spektrum zuge-
rechnet werden, sind im Besitz einer gültigen waffen-
rechtlichen Erlaubnis?

 b) Bei wie vielen dieser Personen war die Zugehörigkeit 
zum „ausländerextremistischen“ Spektrum bereits 
zum Zeitpunkt der Ausstellung der waffenrechtlichen 
Erlaubnis bekannt (bitte aufschlüsseln nach Jahr des 
Antrags, Regierungsbezirk, falls möglich Zuordnung 
zu „ausländerextremistischer“ Gruppierung, Art der 
genehmigten waffenrechtlichen Erlaubnis und Art und 
Anzahl der genehmigten Waffen)?

 c) Bei wie vielen Personen in Bayern, die von der Staats-
regierung dem „ausländerextremistischen“ Spektrum 
zugerechnet werden, wurde der Antrag zur Ausstel-
lung einer waffenrechtlichen Erlaubnis abgelehnt (bitte 
aufschlüsseln nach Jahr, Regierungsbezirk, Anzahl 
abgelehnter Anträge)?

 
8. a) Erfolgen regelmäßige Überprüfungen der den Sicher-

heitsbehörden bekannt gewordenen Mitglieder von 
Gruppierungen, die vom Bayerischen Landesamt für 
Verfassungsschutz beobachtet werden, oder die von 
anderen Sicherheitsbehörden der organisierten Krimi-
nalität zugeordnet werden, ob eine waffenrechtlichen 
Erlaubnis an diese erteilt wurde?

 b) Falls ja, welche Maßnahmen werden nach einer posi-
tiven Feststellung in die Wege geleitet?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr
vom 31.05.2016

Vorbemerkung:
Die vorliegende Schriftliche Anfrage ist eine von sechs 
Schriftlichen Anfragen vom 14.03.2016 des Abgeordneten 
Ritter jeweils mit dem Betreff Illegaler Waffenbesitz in Bay-
ern. Die sechs Schriftlichen Anfragen umfassen bereits nach 
der formalen Untergliederung des Fragestellers 85 Einzel-
fragen, die ihrerseits weitere Differenzierungen – insbeson-
dere zwischen Waffen- und Sprengstoffarten, Extremisten, 
Phänomenbereichen, Regierungsbezirken und Kombinatio-
nen dieser Differenzierungen – vorsehen. Zudem erfragen 
sie Daten teils rückwirkend ab 2006 bzw. ab 2010.

Umfassende statistische Daten zu den Fragen liegen der 
Staatsregierung nicht vor. Die erfragten statistischen Aus-
wertungen können auch nicht unmittelbar aus Datenbestän-
den der Polizei, des Landesamtes für Verfassungsschutz 
(BayLfV), der Waffenbehörden oder dem Nationalen Waf-
fenregister abgerufen werden. Die Beantwortung der Fra-
gen erfordert mit wenigen Ausnahmen eine Aufarbeitung der 
betreffenden Einzelfälle durch Polizei, Verfassungsschutz 
und Waffenbehörden sowie einen Abgleich der jeweiligen 
Ergebnisse. Angesichts des Umfangs und der Differenzie-
rungen der Fragen würde eine umfassende Beantwortung 
die davon betroffenen Arbeitseinheiten absehbar über ei-
nen erheblichen Zeitraum umfangreich binden. Aus Sicht 
des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr ist 
dieser Aufwand gerade bei den Arbeitseinheiten von Poli-
zei und Verfassungsschutz, die mit Rechtsextremismus, 
islamistischem Terrorismus, Ausländerextremismus und 
organisierter Kriminalität befasst sind, nicht vertretbar. Die 
Antworten beschränken sich daher auf bereits vorhandene 
bzw. mit noch vertretbarem Aufwand recherchierbare Daten 
und Erkenntnisse.

1. a) Wie viele Personen in Bayern, die von der Staats-
regierung dem rechtsradikalen Spektrum zugeord-
net werden, sind im Besitz einer gültigen waffen-
rechtlichen Erlaubnis?

Auf die Beantwortungen der Schriftlichen Anfragen des 
Abgeordneten Rinderspacher vom 11.01.2016 betreffend 
Legaler und illegaler Waffenbesitz und Waffenhandel von 
Rechtsextremisten I (LT-Drs. 17/10525) sowie der Abgeord-
neten Schulze, Mütze und Celina vom 21.01.2016 betref-
fend Schusswaffen in Bayern (LT-Drs. 17/10526) wird zu-
nächst verwiesen.

Personen, die in den letzten fünf Jahren einzeln oder als 
Mitglied in einer (nicht verbotenen) Partei oder Vereinigung 
extremistische Bestrebungen verfolgt oder unterstützt ha-
ben oder noch verfolgen oder unterstützen, gelten nach § 5 
Abs. 2 Nr. 3 Waffengesetz (WaffG) regelmäßig als waffen-
rechtlich unzuverlässig, sodass sie keine Waffenerlaubnis 
erhalten. Diese Unzuverlässigkeitsbestimmung wurde auf 
Initiative Bayerns in das Waffengesetz aufgenommen. Bei 
Mitgliedern verbotener Parteien oder Vereinigungen gilt eine 
Frist von zehn Jahren.

Allerdings ist nicht auszuschließen, dass Extremisten 
rechtmäßig erlaubnispflichtige Waffen besitzen, insbeson-
dere Personen,
– deren extremistische Einstellung der Polizei und dem 

BayLfV (noch) nicht bekannt ist,
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– bei denen die Erkenntnisse nicht ausreichend belastbar 
sind, sei es, weil sie nicht gerichtsverwertbar oder nicht 
ausreichend valide sind,

– bei denen nur Erkenntnisse vorliegen, die älter als fünf 
Jahre bzw. zehn Jahre sind, oder

– die nicht aktiv auftreten und daher nach der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts unterhalb der 
waffenrechtlichen Unzuverlässigkeitsschwelle bleiben.

Dem BayLfV ist ein automatisierter Abgleich seiner Amts-
dateien mit dem zum 01.01.2013 eingeführten Nationalen 
Waffenregister rechtlich nicht möglich. Der entsprechende 
Datenabgleich muss daher manuell erfolgen, was einen ho-
hen Aufwand verursacht. Dennoch führte das BayLfV einen 
solchen umfassenden Abgleich mit allen in den Amtsdateien 
des BayLfV als Rechtsextremisten gespeicherten Personen 
im Herbst 2015 durch. Danach lagen Erkenntnisse zu drei 
Personen vor, die der rechtsextremistischen Szene ange-
hörten oder zu denen zumindest Hinweise auf eine mögliche 
Szeneangehörigkeit vorlagen und die zum Abfragezeitpunkt 
einen Waffenschein für Schusswaffen besaßen. Weitere 115 
Personen verfügten über eine Waffenbesitzkarte (WBK) und 
59 Personen über einen Kleinen Waffenschein. Von den zu-
vor genannten 115 WBK-Besitzern verfügten 38 Personen 
zusätzlich auch über einen Munitionserwerbsschein und 16 
Personen auch über einen Kleinen Waffenschein.

Hervorzuheben ist, dass die betreffenden Personen über-
wiegend älter (teils im Rentenalter) und dem rechtsextremis-
tischen Parteienspektrum zuzurechnen sind. In der vom Le-
bensalter im Schnitt deutlich jüngeren rechtsextremistischen 
Kameradschaftsszene kommt rechtmäßiger Waffenbesitz 
nur in Ausnahmefällen vor.

Bei vielen der insgesamt 177 zuvor genannten Personen 
waren die Erkenntnisse allerdings älter als fünf bzw. zehn 
Jahre und/oder nicht gerichtsverwertbar und/oder nicht 
ausreichend valide, sodass sie bereits nach der Bewertung 
des BayLfV eine waffenrechtliche Unzuverlässigkeit nicht 
begründen können. Beispielsweise befanden sich hierunter 
allein rund 40 Mitglieder der Deutschen Voklsunion (DVU), 
zu denen über die Parteimitgliedschaft hinaus keine Hinwei-
se über rechtsextremistische Aktivitäten vorlagen, was nach 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts für 
die Annahme der waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit nicht 
ausreicht.

In 52 Fällen informierte das BayLfV die Waffenbehörden, 
um Widerrufe der Waffenerlaubnisse prüfen zu können. Das 
Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr hat die 
Regierungen mit Schreiben vom 07.01.2016 beauftragt, 
zu berichten, welche waffenrechtlichen Konsequenzen die 
Waffenbehörden aus den ihnen übermittelten Erkenntnissen 
gezogen haben. Zum Stand 15.04.2016 ergab sich aus den 
Rückmeldungen folgendes Bild:
- In 14 Fällen genügt die Erkenntnislage nach Einschät-

zung der Waffenbehörden nicht.
- In 17 Fällen verzichteten die Personen auf die Waffener-

laubnisse bzw. widerriefen die Waffenbehörden diese; in 
vier Fällen wurde gegen den Widerruf Klage beim Verwal-
tungsgericht erhoben.

- In 14 weiteren Fällen haben die Waffenbehörden Wider-
rufsverfahren mit dem Ziel eines Widerrufs der Waffener-
laubnisse eingeleitet.

- In einem Fall erwies sich eine außerbayerische Waffen-
behörde als zuständig.

- In sechs Fällen konnte die Überprüfung bisher noch nicht 
abgeschlossen werden.

Generell ist zu betonen, dass die Waffenbehörden durch das 
Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr regel-
mäßig angehalten wurden und werden, Waffenerlaubnisse 
konsequent abzulehnen bzw. zu widerrufen, sobald sie von 
ausreichend belastbaren Erkenntnissen der Erlaubnisinha-
ber über rechtsextremistische Bezüge erfahren. Das BayLfV 
ist wiederum durch das Staatsministerium des Innern, für 
Bau und Verkehr angehalten, entsprechende Erkenntnisse 
weitestmöglich an die Waffenbehörden zu übermitteln.

 b) Bei wie vielen dieser Personen war die Zugehö-
rigkeit zum rechtsradikalen Spektrum bereits zum 
Zeitpunkt der Ausstellung der waffenrechtlichen 
Erlaubnis bekannt (bitte aufschlüsseln nach Jahr 
des Antrags, Regierungsbezirk, falls möglich Zu-
ordnung zu rechtsradikaler Gruppierung, Art der 
genehmigten waffenrechtlichen Erlaubnis und Art 
und Anzahl der genehmigten Waffen)?

Hierzu liegen der Staatsregierung keine umfassenden Er-
kenntnisse vor. Die Beantwortung der Anfrage würde eine 
Auswertung aller Einzelfälle erfordern. Auf die Vorbemer-
kung wird verwiesen.

 c) In wie vielen Fällen wurden seit 2010 in Bayern 
Anträge auf Ausstellung einer waffenrechtlichen 
Erlaubnis von Personen, die von der Staatsregie-
rung dem rechtsradikalen Spektrum zugeordnet 
werden, abgelehnt (bitte aufschlüsseln nach Jahr, 
Regierungsbezirk, Anzahl abgelehnter Anträge)?

Der Staatsregierung liegen mangels statistischer Erfassung 
keine Zahlen zur Ablehnung waffenrechtlicher Erlaubnisse 
und deren Gründe vor. Auf die Vorbemerkung wird verwie-
sen.

2. a) Wie viele Personen in Bayern, die von der Staats-
regierung dem linksradikalen Spektrum zugerech-
net werden, sind im Besitz einer gültigen waffen-
rechtlichen Erlaubnis?

Die im Zusammenhang mit politisch motivierter Kriminalität 
priorisiert beobachteten gewaltbereiten Linksextremisten in 
Bayern sind nicht im Besitz waffenrechtlicher Erlaubnisse. 
Zu anderen Personen dieses Phänomenbereichs liegen 
dem BayLfV keine Erkenntnisse zu Waffenerlaubnissen vor.

 b) Bei wie vielen dieser Personen war die Zugehö-
rigkeit zum linksradikalen Spektrum bereits zum 
Zeitpunkt der Ausstellung der waffenrechtlichen 
Erlaubnis bekannt (bitte aufschlüsseln nach Jahr 
des Antrags, Regierungsbezirk, falls möglich Zu-
ordnung zu linksradikaler Gruppierung, Art der 
genehmigten waffenrechtlichen Erlaubnis und Art 
und Anzahl der genehmigten Waffen)?

Auf die Antwor zu Frage 1 b wird verwiesen.

 c) Bei wie vielen Personen in Bayern, die von der 
Staatsregierung dem linksradikalen Spektrum zu-
gerechnet werden, wurde der Antrag zur Ausstel-
lung einer waffenrechtlichen Erlaubnis abgelehnt 
(bitte aufschlüsseln nach Jahr, Regierungsbezirk, 
Anzahl abgelehnter Anträge)?

Auf die Antwor zu Frage 1 c wird verwiesen.

3. a) Wie viele Personen in Bayern, die von der Staats-
regierung dem Spektrum der „Reichsbürgerideo-
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logie“ zugerechnet werden, sind im Besitz einer 
gültigen waffenrechtlichen Erlaubnis?

 b) Bei wie vielen dieser Personen war die Zugehörig-
keit zum Spektrum der „Reichsbürgerideologie“ 
bereits zum Zeitpunkt der Ausstellung der waffen-
rechtlichen Erlaubnis bekannt (bitte aufschlüsseln 
nach Jahr des Antrags, Regierungsbezirk, falls 
möglich Zuordnung zur Gruppierung der „Reichs-
bürgerideologie“, Art der genehmigten waffen-
rechtlichen Erlaubnis und Art und Anzahl der ge-
nehmigten Waffen)?

Die sog. Reichsbürgerideologie ist keine einheitliche Bewe-
gung, sondern eine diffuse Szene. Nur ein geringer Anteil 
der „Reichsbürger“ pflegt ein (rechts)extremes Gedanken-
gut. Soweit Anhänger der „Reichsbürgerideologie“ Bestre-
bungen entfalten, die unter den gesetzlichen Beobach-
tungsauftrag des BayLfV fallen, würden diese unter dem 
Phänomenbereich Rechtsextremismus erfasst. Der Staats-
regierung liegen allerdings keine Erkenntnisse darüber vor, 
dass sich Anhänger der „Reichsbürgerideologie“ im Besitz 
waffenrechtlicher Erlaubnisse befinden.

 c) Bei wie vielen Personen in Bayern, die von der 
Staatsregierung dem Spektrum der „Reichs- 
bürgerideologie“ zugerechnet werden, wurde der 
Antrag zur Ausstellung einer waffenrechtlichen  
Erlaubnis abgelehnt (bitte aufschlüsseln nach Jahr, 
Regierungsbezirk, Anzahl abgelehnter Anträge)?

Auf die Antwort zu Frage 1 c wird verwiesen.

4. a) Wie viele Personen in Bayern, die von der Staats-
regierung dem islamfeindlichen Spektrum zuge-
rechnet werden, sind im Besitz einer gültigen waf-
fenrechtlichen Erlaubnis?

Die Zahlen für den Bereich Rechtsextremismus enthal-
ten grundsätzlich auch diejenigen Personen, welche dem 
Phänomenbereich der verfassungsschutzrelevanten Islam-
feindlichkeit zuzurechnen sind. Aus dem islamfeindlichen 
Spektrum liegen der Staatsregierung Erkenntnisse zu vier 
Personen vor, die über eine waffenrechtlichen Erlaubnis ver-
fügen. Dabei handelt es sich in drei Fällen um einen Kleinen 
Waffenschein und in einem Fall um eine Waffenbesitzkarte. 
Diese Zahlen sind in den zur Beantwortung der Frage 1 a 
genannten Zahlen bereits enthalten.

 b) Bei wie vielen dieser Personen war die Zugehörig-
keit zum islamfeindlichen Spektrum bereits zum 
Zeitpunkt der Ausstellung der waffenrechtlichen 
Erlaubnis bekannt (bitte aufschlüsseln nach Jahr 
des Antrags, Regierungsbezirk, falls möglich Zu-
ordnung zu islamfeindlichen Gruppierungen, Art 
der genehmigten waffenrechtlichen Erlaubnis und 
Art und Anzahl der genehmigten Waffen)?

Auf die Antwort zu Frage 1 b wird verwiesen.

 c) Bei wie vielen Personen in Bayern, die von der 
Staatsregierung dem islamfeindlichen Spektrum 
zugerechnet werden, wurde der Antrag zur Aus-
stellung einer waffenrechtlichen Erlaubnis abge-
lehnt (bitte aufschlüsseln nach Jahr, Regierungs-
bezirk, Anzahl abgelehnter Anträge)?

Auf die Antwort zu Frage 1 c wird verwiesen.

5. a) Wie viele Personen in Bayern, die von der Staats-
regierung dem Spektrum der organisierten Krimi-
nalität (OK) zugerechnet werden, sind im Besitz 
einer gültigen waffenrechtlichen Erlaubnis?

Das Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr 
beauftragte nach den Entscheidungen des Bundesverwal-
tungsgerichts zur Rechtmäßigkeit des Widerrufs waffen-
rechtlicher Erlaubnisse für Mitglieder von sog. Outlaw Mo-
torcycle Gangs (OMCGs) im Januar 2015 das Bayerische 
Landeskriminalamt (BLKA), in Abstimmung mit dem BayLfV 
den legalen Waffenbesitz von Mitgliedern von OMCGs und 
rockerähnlichen Gruppierungen anhand der Einträge im Na-
tionalen Waffenregister zu überprüfen. Danach lagen BLKA 
und BayLfV Erkenntnisse zu legalem Waffenbesitz von 110 
Personen vor, die Mitglieder einer entsprechenden Gruppie-
rung sind oder bei denen es zumindest Hinweise auf eine 
solche Mitgliedschaft gibt.

Einbezogen wurden ferner auch Gruppierungen, bei de-
nen es zumindest Anhaltspunkte für eine mögliche Zuord-
nung zu einer OMCG gibt.

Das Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr 
beauftragte daraufhin die Waffenbehörden, die waffenrecht-
liche Zuverlässigkeit dieser Personen in Abstimmung insbe-
sondere mit den Kriminalpolizeiinspektionen mit Zentralauf-
gaben und dem BayLfV zu überprüfen, Waffenerlaubnisse 
bei belegbarer Mitgliedschaft zu einer relevanten Gruppie-
rung zu widerrufen und im Übrigen zu berichten, in welchen 
Fällen aus welchen Gründen keine waffenrechtlichen Kon-
sequenzen aus den übermittelten Erkenntnissen gezogen 
wurden.

Aus den Rückmeldungen ergibt sich folgendes Bild:
– In 59 Fällen genügt die Erkenntnislage für einen Wider-

ruf der waffenrechtlichen Erlaubnis nicht, sei es dass die 
Gruppierung keine OMCG oder rockerähnliche Gruppie-
rung darstellt (z. B. „normaler“ Motorradclub) oder eine 
Mitgliedschaft der betroffenen Person nicht nachweisbar 
ist.

– In 17 Fällen verfügen die Personen über keine waffen-
rechtlichen Erlaubnisse mehr, sei es weil sie auf die 
Waffenerlaubnisse verzichteten oder weil die Waffenbe-
hörden diese widerriefen; in mehreren Fällen erhoben 
Betroffene gegen die Widerrufe Klage zu den Verwal-
tungsgerichten.

– In fünf Fällen erwies sich eine außerbayerische Waffen-
behörde als zuständig.

– In 29 Fällen konnten die Waffenbehörden die Überprü-
fung oder das Widerrufsverfahren noch nicht abschlie-
ßen.

Zu legalem Waffenbesitz anderer Teilbereiche der organi-
sierten Kriminalität liegen der Staatsregierung keine Er-
kenntnisse zu Waffenerlaubnissen vor.

 b) Bei wie vielen dieser Personen war die Zugehörig-
keit zum Spektrum der organisierten Kriminalität 
bereits zum Zeitpunkt der Ausstellung der waffen-
rechtlichen Erlaubnis bekannt (bitte aufschlüsseln 
nach Jahr des Antrags, Regierungsbezirk, falls 
möglich Hauptbetätigungsfeld der OK, Bezug zu 
„Rockerkriminalität“, Art der genehmigten waffen-
rechtlichen Erlaubnis und Art und Anzahl der ge-
nehmigten Waffen)?

Auf die Antwort zu Frage 1 b wird verwiesen.
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 c) Bei wie vielen Personen in Bayern, die von der 
Staatsregierung dem Spektrum der organisierten 
Kriminalität zugerechnet werden, wurde der Antrag 
zur Ausstellung einer waffenrechtlichen Erlaubnis 
abgelehnt (bitte aufschlüsseln nach Jahr, Regie-
rungsbezirk, falls möglich Hauptbetätigungsfeld 
der OK, Bezug zu „Rockerkriminalität“, Anzahl ab-
gelehnter Anträge)?

Auf die Antwort zu Frage 1 c wird verwiesen.

6. a) Wie viele Personen in Bayern, die von der Staats-
regierung dem salafistischen bzw. dschihadisti-
schen Spektrum zugerechnet werden, sind im Be-
sitz einer gültigen waffenrechtlichen Erlaubnis?

 b) Bei wie vielen dieser Personen war die Zugehö-
rigkeit zum salafistischen bzw. dschihadistischen 
Spektrum bereits zum Zeitpunkt der Ausstellung 
der waffenrechtlichen Erlaubnis bekannt (bitte 
aufschlüsseln nach Jahr des Antrags, Regierungs-
bezirk, falls möglich Zuordnung zu salafistischer 
bzw. dschihadistischer Gruppierung, Art der ge-
nehmigten waffenrechtlichen Erlaubnis und Art 
und Anzahl der genehmigten Waffen)?

Der Staatsregierung sind aus den Bereichen Salafismus 
und dschihadistisches Personenspektrum keine Personen 
bekannt, die sich im Besitz waffenrechtlicher Erlaubnisse 
befinden.

 c) Bei wie vielen Personen in Bayern, die von der 
Staatsregierung dem salafistischen bzw. dschiha-
distischen Spektrum zugerechnet werden, wurde 
der Antrag zur Ausstellung einer waffenrechtli-
chen Erlaubnis abgelehnt (bitte aufschlüsseln 
nach Jahr, Regierungsbezirk, Anzahl abgelehnter 
Anträge)?

Auf die Antwort zu Frage 1 c wird verwiesen.

7. a) Wie viele Personen in Bayern, die von der Staats-
regierung dem „ausländerextremistischen“ Spekt-
rum zugerechnet werden, sind im Besitz einer gül-
tigen waffenrechtlichen Erlaubnis?

Aus dem Bereich des Ausländerextremismus sind der 
Staatsregierung vier möglicherweise relevante Personen 
bekannt, die im Besitz waffenrechtlicher Erlaubnisse sind. 
Zu einer Person informierte das BayLfV die zuständige Waf-
fenbehörde Ende 2015. Bei den übrigen drei Personen prüft 
das BayLfV derzeit noch, ob sie nachweislich als Extremis-
ten bewertet werden können. Dabei handelt es sich um ein 
mögliches Mitglied der „Arbeiterpartei Kurdistans (PKK)“ so-
wie um zwei Personen, die möglicherweise der türkisch-isla-
mistischen „Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG)“ 
zuzurechnen sind.

 b) Bei wie vielen dieser Personen war die Zugehö-
rigkeit zum „ausländerextremistischen“ Spektrum 
bereits zum Zeitpunkt der Ausstellung der waffen-
rechtlichen Erlaubnis bekannt (bitte aufschlüs-
seln nach Jahr des Antrags, Regierungsbezirk, 
falls möglich Zuordnung zu „ausländerextremis-
tischer“ Gruppierung, Art der genehmigten waf-
fenrechtlichen Erlaubnis und Art und Anzahl der 
genehmigten Waffen)?

Auf die Antwort zu Frage 1 b wird verwiesen.

 c) Bei wie vielen Personen in Bayern, die von der 
Staatsregierung dem „ausländerextremistischen“ 
Spektrum zugerechnet werden, wurde der Antrag 
zur Ausstellung einer waffenrechtlichen Erlaubnis 
abgelehnt (bitte aufschlüsseln nach Jahr, Regie-
rungsbezirk, Anzahl abgelehnter Anträge)?

Auf die Antwort zu Frage 1 c wird verwiesen.

8. a) Erfolgen regelmäßige Überprüfungen der den Si-
cherheitsbehörden bekannt gewordenen Mitglie-
der von Gruppierungen, die vom Bayerischen 
Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet 
werden, oder die von anderen Sicherheitsbehör-
den der organisierten Kriminalität zugeordnet wer-
den, ob eine waffenrechtlichen Erlaubnis an diese 
erteilt wurde?

 b) Falls ja, welche Maßnahmen werden nach einer po-
sitiven Feststellung in die Wege geleitet?

Grundsätzlich prüfen die Waffenbehörden die Zuverlässig-
keit einer Person bei jedem Antrag auf eine Waffenerlaubnis, 
nach Erteilung einer Waffenerlaubnis turnusmäßig alle drei 
Jahre und darüber hinaus bei einem Anlass. Dabei binden 
sie nach § 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 WaffG auch die Polizei ein. 
Die Polizei prüft die Zuverlässigkeit durch einen Abgleich mit 
den landes- und bundesweiten polizeilichen Datenbestän-
den, darunter auch entsprechende Staatsschutzdatenbe-
stände.

Bei Personen, deren extremistischer Bezug erstmals er-
kennbar wird, prüft das BayLfV deren Melderegistereinträge 
auch darauf, ob für sie dort eine Waffenerlaubnis gespei-
chert ist. Ist dies der Fall, informiert das BayLfV soweit mög-
lich die zuständige Waffenbehörde.

Diese Verfahren gewährleisten, dass die bayerischen 
Waffenbehörden im Rahmen des rechtlich Möglichen regel-
mäßig die Erkenntnisse von Polizei und Verfassungsschutz 
über extremistische Bezüge erhalten, die eine Versagung ei-
ner Waffenerlaubnis rechtfertigen. Die Waffenbehörden sind 
durch das Staatsministerium des Innern, für Bau und Ver-
kehr gehalten, von der Regelunzuverlässigkeitsnorm ins-
besondere bei Rechtsextremisten, Mitgliedern von Outlaw 
Motorcycle Gangs und relevanten rockerähnlichen Gruppie-
rungen konsequent Gebrauch zu machen.

Sofern Personen die erforderliche Zuverlässigkeit nach  
§ 5 Abs. 2 Nr. 3 WaffG nicht besitzen, erfüllen sie die Vo-
raussetzungen für eine waffenrechtlichen Erlaubnis nicht 
bzw. nicht mehr. Diese Personen erhalten daher keine  
Waffenerlaubnis; bereits ausgestellte Erlaubnisse sind nach  
§ 45 Abs. 2 Satz 1 WaffG zwingend zu widerrufen. Die baye-
rischen Waffenbehörden setzen dies konsequent um.


